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 Aktualisierung der erforderlichen Fachkunde bzw. Kenntnisse im Strahlenschutz wäh-

rend der Corona-Krise 

Spezifizierung der Ausnahmeregelungen für den begrenzten Einsatz von Online-

medien 

 

E-Mail des UM vom 5.3.2020; Schreiben des UM vom 13.03.2020  
 

nachrichtlich:  

Ärztliche Stelle Baden-Württemberg 

Landesärztekammer Baden-Württemberg 

Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 

Landestierärztekammer Baden-Württemberg  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Ergänzung zu unseren o.a. Schreiben werden bis auf weiteres folgende Regelun-

gen getroffen:  

1. Während der Corona-Krise sind Fristversäumnisse bei der Aktualisierung der 

Fachkunde oder von Kenntnissen im Strahlenschutz weiterhin zu dulden. Dies 

gilt auch für die Zeit ‚nach Corona‘ und den dann zu erwartenden Kapazitäts-

engpässen. Es wird deshalb gebeten, bis auf Weiteres abgelaufene Fristen so 

lange zu tolerieren, bis ein geordneter Kursbetrieb wieder möglich ist. 

2. Anerkannte Präsenzkurse zur Aktualisierung der Fachkunde oder der Kennt-

nisse im Strahlenschutz können während der Corona-Krise online organisiert 
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und durchgeführt werden, wenn dies im Vorfeld beim Regierungspräsidium Tü-

bingen mit der Beschreibung des medialen Konzepts angezeigt wird. Voraus-

setzung ist, dass die Aktualisierungskurse tatsächlich „live“ ausgerichtet wer-

den, damit die Kursteilnehmer an die jeweiligen Lehrkräfte Fragen stellen kön-

nen. Kursveranstalter können ihre Anfragen formlos an das Regierungspräsi-

dien Tübingen, 

und hier an Frau Schneider-Ritter (E-Mail: Birgit.Schneider-Ritter@rpt.bwl.de) 

richten. 

 

Aus den aktuell getroffenen Regelungen lassen sich für die Zeit „nach Corona“ keine 

Ansprüche für die Anerkennung von Kursen mit „Onlinemedien“, oder die ersatzweise 

Durchführung von anerkannten Präsenzkurzen als „Online-Kurse“ ableiten, da die Vo-

raussetzungen hierfür noch nicht abschließend geschaffen worden sind. Die hierfür 

eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe wird ihre Arbeit sobald als möglich wieder-

aufnehmen. 

 

 

gez. Bertram-Berg 


